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Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss:  
 
1. Die Verbandsversammlung wählt Herrn Oberbürgermeister Martin Horn für 

die ab dem 1. Oktober 2024 beginnende Amtszeit zum Verbandsvorsitzen-
den des Zweckverbands Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF).  

 
2. Die Verbandsversammlung wählt Herrn Landrat Dr. Christian Ante gem. § 9 

Abs. 2 der Verbandssatzung des ZRF für den Rest der laufenden Amtszeit 
zum Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden sowie Herrn Landrat Hanno 
Hurth und Herrn Landrat Dr. Christian Ante zum 1. Oktober 2024 zu Stell-
vertretern des Verbandsvorsitzenden. 
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Begründung 
 
Entsprechend § 9 Abs.1 der Verbandssatzung des Zweckverbands Regio-Nahverkehr 
Freiburg (ZRF) beträgt die Amtszeit des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertre-
tung zwei Jahre. Sie beginnt jeweils am 1. Oktober eines geraden Kalenderjahrs und 
endet im nächsten geraden Kalenderjahr mit Ablauf des 30. September. Für die Zeit 
vom 01.10.2022 bis 30.09.2024 wurde Herr Oberbürgermeister Martin Horn von der 
Verbandsversammlung des ZRF zum Verbandsvorsitzenden, Frau Landrätin Dorothea 
Störr-Ritter und Herr Landrat Hanno Hurth wurden zu stellvertretenden Verbandsvor-
sitzenden gewählt (Drucksache ZRF-VV 2022.007). 
 
Der Verbandsvorsitzende ist gem. § 10 Abs.1 der Verbandssatzung des ZRF der Ver-
treter des Zweckverbands in der Gesellschafterversammlung der REGIO-VERBUND 
Gesellschaft mbH, an der der ZRF zu 100 % beteiligt ist.  
 
Grundsätzlich soll der Verbandsvorsitz von jedem Verbandsmitglied abwechselnd 
wahrgenommen werden. 
 
Abweichend von dieser Regelung haben sich die Verbandsvorsitzenden darüber ver-
ständigt, dass Herr Oberbürgermeister Martin Horn ab dem 01. Oktober 2024 eine 
weitere Amtszeit als Verbandsvorsitzender des ZRF antritt, maßgeblich um den lau-
fenden Thematiken Abrechnung der Ausbaustufe 2018-neu der BREISGAU-S-BAHN 
2020, Ausbaustufe Breisgau-S-Bahn 2.0 und Eisenbahnverbindung Breisach - Colmar 
Rechnung zu tragen. 
 
Mit dem Ausscheiden von Landrätin Dorothea Störr-Ritter zum 01.03.2024 wurde Herr 
Dr. Christian Ante vom Kreistag des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald zum 
neuen Landrat gewählt. Gem. § 9 Abs. 2 der Verbandssatzung des ZRF hat die Ver-
bandsversammlung einen neuen Stellvertreter für den Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald zu wählen. Es wird vorgeschlagen, Herrn Landrat Dr. Christian Ante als 
Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden zu wählen. 
 
Weiterhin wird vorgeschlagen, Herrn Oberbürgermeister Marin Horn, Oberbürgermeis-
ter der Stadt Freiburg, als Vorsitzenden des ZRF ab 1. Oktober 2024 zu bestimmen. 
Als Stellvertreter werden Herr Landrat Hanno Hurth, Landrat des Landkreises Em-
mendingen, und Herr Landrat Dr. Christian Ante, Landrat des Landkreises Breisgau-
Hochschwarzwald, vorgeschlagen.  
 
 
 
 
  


